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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1989

Norm

StGB §297 Abs1

Rechtssatz

Es genügt zur Tatbestandsverwirklichung, daß der Angeschuldigte einer schwerer verpönten Tat geziehen wird als der

tatsächlich begangenen; es erfüllt allerdings den Tatbestand der Verleumdung nicht, wenn nur zusätzliche

Belastungsmomente und Qualifikationsmomente erfunden werden.
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